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Erbrecht: Erbscheinverfahren: Eidesstattliche 
Versicherung eines Vorsorgebevollmächtigten 

| Ist der Vertretene in einem Erbscheinverfahren nicht mehr in der Lage, eine 
eidesstattliche Versicherung abzugeben, kann sein gesetzlicher Vertreter, z. B. ein 
Betreuer, die Erklärung abgeben. Dies jedoch nur als eigene Erklärung und nicht für den 
Vertretenen. Dabei steht ein Vorsorgebevollmächtigter einem gesetzlichen Vertreter 
gleich. | 

So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Celle im Fall einer 95-jährigen Frau, die 
an Demenz erkrankt war. Sie war Alleinerbin ihres verstorbenen Ehemanns geworden 
und wollte einen Erbschein beantragen. Dabei ließ sie sich durch einen mit notarieller 
General- und Vorsorgevollmacht versehenen Bevollmächtigten vertreten.  

Der Bevollmächtigte hat vor dem Nachlassgericht an Eides statt versichert, dass ihm 
nicht bekannt ist, was der Richtigkeit seiner zur Begründung des Erbscheinantrags 
gemachten Angaben entgegensteht. Das für die Entscheidung über den 
Erbscheinantrag zuständige Amtsgericht hat den Antrag auf Erteilung des Erbscheins 
mit der Begründung abgelehnt, der Bevollmächtigte sei zur Abgabe der eidesstattlichen 
Versicherung als gewillkürter Vertreter nicht berechtigt. Er sei nicht ausdrücklich dazu 
bevollmächtigt worden, sondern im Wege der Vorsorgevollmacht nur zur Vertretung in 
nicht-vermögensrechtlichen Angelegenheiten berechtigt, sofern eine Stellvertretung 
rechtlich zulässig ist. Das sei hinsichtlich der Abgabe einer eidesstattlichen 
Versicherung nicht der Fall. Die eidesstattliche Versicherung könne nur von einem 
gesetzlichen Vertreter abgegeben werden, also einem Betreuer. 

Das sahen die Richter am OLG anders. Sie entschieden, dass der Bevollmächtigte 
berechtigt sei, die Richtigkeit der zur Begründung des Erbscheinantrags erforderlichen 
Angaben an Eides statt zu versichern. Der Bevollmächtigte stehe hier einem Betreuer 
gleich. Die notarielle General- und Vorsorgevollmacht berechtige ihn auch, die 
eidesstattliche Versicherung abzugeben. Dies werde durch deren Wortlaut gedeckt.  

Quelle | OLG Celle, Beschluss vom 20.6.2018, 6 W 78/18, Abruf-Nr. 202424 unter 
www.iww.de. 
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